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Sehr geehrte Damen und Karren, H J " Z-.Ao v

die Kultusministerkonferenz hat am 16.Februar 1978 einen Be

schluß "Prüfungsordnungen einschließlich Regelstudienzeiten, 

Prüfungsfristen Lind Übergangsregelungen" gefaßt, der geeignet 

ist, mancherlei Mißdeutungen des Begriffs Regelstudienzeit 

entgegenzuwirken. Ich erlaube mir deshalb, Ihnen diesen Beschluß 

als Anlage 1 bekanntzumachen.

Ich habe den Eingang dieses Beschlusses bestätigt und noch ein

mal mit Nachdruck hervorgehoben, daß insbesondere die Auslands

studien bei der Definition der Regelstudienzeit berücksichtigt., 

werden müssen. Ich habe diesen Standpunkt dem Präsidenten der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und den Kul

tusministern der Länder sowie nachrichtlich dem Auswärtigen Amt, 

dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und dem Minister 

für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 

zukommen lassen (Anlage 2).

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen
(Prof„Br.H.Steinlin)

PS. Soeben trifft ein Informationsblatt des KM von Rheinl.-Pfalz 
über den gleichen Gegenstand hier ein; ich füge es als 
Anlage 3 bei.



Anlage VISekretariat der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder 

in der Bundesrepublik Deutschland
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Prüfungsordnungen

einschließlich Regel Studienzeiten, Prüfungsfristen 

und Übergangsregelungen

(Beschluß der Kultusministerkonferenz v . 16.2.1978)
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1. Bemessung der RegeIstudienzeiten

Die Regelstudienzeiten sind so festzusetzen, daß die den Studien-

(
gang abschließende Prüfung grundsätzlich innerhalb der Regel-

Studienzeit vollständig abgelegt worden kann (§ 16 Abs. 3 HRG) . 

Die Prüfungsdauer ist bei der Festsetzung der Regel Studienzeit 

zu berücksichtigen. Dabei ist davon auszugehen, daß die nach § 10 

Abs. 4 HRG grundsätzlich vorzusehende Regelstudienzeit von vier 

Jahren in allen Fällen, bei denen dies nach den Voraussetzungen 

des § 10 Abs. 3 HRG besonders begründet wird, überschritten 

werden kann.

Bei der erstmaligen Festlegung sollen grundsätzlich die in den 

geltenden Rahmenordnungen oder, soweit keine Rahmenordnungen 

vorliegen, die in den geltenden örtlichen Prüfungsordnungen 

vorgesehenen Studienzeiten (zuzüglich der erforderlichen Prü

fungszeit) zugrunde gelegt werden; dabei können - unbeschadet 

bereits vorliegender P.eformergebni3se - auch die Erfahrungen 

mit bereits bestehenden Studiengängen berücksichtigt werden.

Protokol1notizen zu Ziffer 1

1 . Protokol1notiz

D.ie Regelstudienzeit ist nicht gleichbedeutend mit der realen 

Studien- und Verweildauer des einzelnen Studenten an der 

Hochschule. Ein Auseinanderfallen kann sich z.B. ergeben:

- bei Wechsel des Studiengangs,

- bei Beurlaubungen oder Längeren Krankheiten,

- bei Studienaufentha1ten im Ausland,

-bei [ nanspruchnahme von gesetzlichen Nachfristen (sei cs 

der allgemeinen Nachfrist gern. § 17 Abs. 2 Satz 2 HRG, sei
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es der aus besonderen Gründen gewährten Nachfrist gern.

§ 17 Abs. 2 Satz 3 HRG etwa bei Mitwirkung in gesetzlich 

vorgesehenen Gremien und Organen der Hochschulen sowie der 

studentischen Selbstverwaltung)

2 • Protokollnotiz

Bei der Anwendung des § 10 Abs. 3 und 4 HRG kann sich insbe

sondere aus den Stand der Studienreform in dem jeweiligen

Studiengang ergaben, _daß_die Regelstudienzeiten__für_J5£^ien- 

gänge^an wissenschaftlichen Hochschulen in der Mehrzahl der 

Fälle jedenfalls bei ihrer erstmaligen Festlegung mehr als acht 

Semester betrauen.

*
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2. Bemessung der Prüfungsfristen

Die Fristen für die Meldung zu einer Vor-, Zwischen- oder Äbschluß- 

Prüfung sind so festzulegen, daß •• unter Berücksichtigung da_s sich 

an^die Meldung noch anschließenden Prüfungsverfahrens - die Prüfung 

innerhalb der Regel Studienzeit abgelegt werden kann. Dabei ist

der regelmüßige Ablauf des Prüfungsverfahrens zugrundezulegen; Aus

nahmefülle, wie z.B. Verlängerung der Eearbeitungsfrist der Abschluß 

arbeiten und Wiederholung von Prüfungen bleiben außer Betracht .

Protokollnotizen zu Ziffer 2

1 . Protokol Ir.otiz

Die .Regelung des § 16 Abs. 3 HRG bedeutet nicht, daß jeder 

Student die Prüfung auch tatsächlich innerhalb der Regel

studienzeit abgelegt haben muß. Die tatsächliche Studien-

und Prüfungszeit kannvoji_dgiL_Reael Studien zeit insbesondere 

aufgrund von Nachfristen und in den anderen, in der ersten 

Protokollnotiz zu Ziffer 1 genannten Fällen, sowie aufgrund 

des Ablau_feJL des P r ü f ungoverfahren J .

2• Protokollnotiz Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg und Scl^^sw^^Ho^^^n behalten sich vor, bei der 

Festsetzung der Prüfungsfristen von der durchschnittlichen 

Studiendauer in dem jeweiligen Studiengang auszuaehen.

ü e i W  ( /<
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3• Verlust des» Prüfunqsanspruches im Fall der Exmatrikulation 

nach S 17 Abc. 3 HRG

£
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Zn donPrüfungsordnungen kann nicht bcsntirraat werden, d a 8 mit 

einer Exmatrikulation nach § 17 Abs/ 3 ERG wogen Überschreitens
‘ 4 ' ‘ y  * * 1 , r* ' • * ‘

dar Meldefristen bsw. Nachfristen zugleich der Prüfungsan- 

©pruch verloren geht. Suiaegig-ist hingegen'eine Regelung» . 
nachjde^^|yjjiî üg^s|̂j^|^uf^e^^Mt»atrikulationsgrun^^ac|^ 

Ablauf einer bajgfclmmfcen Frist_aei.t der Exmatrikulation der 

Prüfungsanspruch ausgeschlossen wird.

Protokollnotiz Baden-Württemberg und Bayerni

Die Länder Baden-Württemberg und Bayern gehen davon aus, daß 

zugleich mit einer Exmatrikulation gern. § 17 Abs. 3 der Verlust 

de® Prüfungsanspruches vorgesehen werden kann.

i

?
*

\

a

t

>

»



4. Staatliche Prüfungen

In den das Hochschulrahaangesefca uaaetsenden Lancü@®g@aofczen sollte 

ausdrücklich bestimmt ward»», daß dl® Vorschriften über Koch-* 

schulprüfungan entsprechend euch für staatliche Prüfungen gelten, 

zumindest aber di© Bestimmungen über Ragelefcudienzeiten und Prüfun 

fristen.
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5• Erstmalige Geltung der Prüfunqsfristen

Ira Hinblick auf § 12 Aba. 3 Sats 1 HRG ist geboten, di® 

Hochschulen unverzüglich aufzuforderr», Studienordnungen gern. § 11 

HRG sowie Prüfungsordnungen und StudianplSne unter Berücksichti

gung der RegelStudienzeit su erarbeiten, soweit diese nicht 

bereits vor!legen.

Diesen Prüfung©- und Studienordnungan sowie Studienplanen sind 

Regelstudienzeiten nach Maßgabe von Ziffer 1 zugrunde zu logen.

Für Studenten, die im SommerSemester 1978 oder später ihr 

Studium beginnen, wird die Einhaltung der Prüfungsfristen in 

der Übergangszeit nur nach Maßgabe Landes- bzw. hochschulrecht

licher Vorschriften verbindlich sein. Die Hochschulen sind ver

pflichtet, di© Studienanfänger darauf hinruweisen.

Protokollnotiz zu Ziffer 5

(
Es wird davon ausgegangen, daß die jeweiligen Landes- bzw. 

hochschulrechtliehen Vorschriften dem Gesichtspunkt des Ver

trauens Schutzes der Studenten angemessen Rechnung tragen.
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An die Kultusminister/-senatoren 
der Bundesländer, außer Baden-Württemberg und Bremen

Die WRK hat mit großem Interesse den Beschluß der KMK 

über "Prüfungsordnungen einschließlich Regelstudienzei

ten, Prüfungsfristen und Übergangsregelungen" vom 16.2.1978 

zur Kenntnis genommen. Mit besonderer Befriedigung stellt 

die WRK fest, daß unter den Gründen für ein Auseinander-

»
fallen von Regelstudienzeit und Verweildauer der einzel

nen Studenten unter der ersten Protokollnotiz in Ziff.1 

auch ausdrücklich ein Studienaufenthalt im Ausland ge

nannt ist.

In der Tat verfolgt die WRK seit längerer Zeit mit Besorg

nis, daß die Bereitschaft deutscher Studenten, einen Teil 

ihres Studiums im Ausland zu absolvieren, in den letzten 

Jahren deutlich zurückgegangen ist. Auch eine Reihe von 

ausländischen Hochschulen ist an die WRK herangetreten 

mit der Frage, auf welche Ursachen diese Erscheinung zu- 

rückgeführt werden könne und welche Auswirkungen die Ein

führung einer Regelstudienzeit durch das Hochschulrahmen

gesetz auf die weitere Entwicklung habe.

Fs besteht kein Zweifel, daß eine Reihe von Gründen für 

die verminderte Mobilität dei' deutschen Studenten verant

wortlich sind. Eines der Argumente, das in letzter Zeit
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immer wieder zu hören war und unzweifelhaft von vielen 

Studenten als Tatsache betrachtet wurde, war die Befürch

tung, daß bei einem Auslandsstudium sich Schwierigkeiten 

mit der Regelstudienzeit ergeben könnten. Nach Auffassung 

der WRK ist es daher nicht nur notwendig, daß diese Fra

ge in allen Ländern gleich gehandhabt wird, sondern daß 

diese Regelung auch in angerissener Form publik gemacht 

wird und zur Kenntnis aller Studenten gelangt.

Dafür bieten sich verschiedene V/ege an. Eine der Möglich

keiten besteht in der Aufnahme einer diesbezüglichen Aus

sage in die Hochschulgesetze, etwa in der Weise, wie es 

§ 113 Abs.5 des Referentenentwurfs eines Gesetzes über 

die wissenschaftlichen Hochschulen von Nordrhein-West

falen formuliert: "Studienzeiten, die an einer Hochschule 

außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes erbracht 

worden sind, werden auf die Regelstudienzeiten nicht an

gerechnet." Ich gestatte mir die Anregung, daß auch die 

übrigen Länder eine gleichlautende Bestimmung in ihren 

Hochschulgesetzen vorsehen und wäre Ihnen, sehr geehrter 

Herr Minister, sehr dankbar, wenn Sie dieses Anliegen 

nachdrücklich unterstützen würden.

Wenn eine solche Klarstellung in dem Hochschulgesetz Ih

res Landes nicht mehr möglich sein sollte, möchte ich Sie 

bitten, eine gleichlautende Regelung auf dem Erlaßwege 

bekannt zu machen, um auch vermeintliche Hemmnisse für 

Studenten im Ausland zu beseitigen.

Die Nichtanrechnung von Auslandssemestern auf die Regel

studienzeit darf allerdings nicht verhindern, daß auf An

trag eines Studenten im Ausland erbrachte Studienleistungen 

von der deutschen Hochschule anerkannt und bei der Berech

nung einer eventuell in einer Prüfungsordnung festgelegten 

Mindestsemesterzeit berücksichtigt werden können. Die WRK
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ist im Gegenteil der Meinung, daß ein entsprechender An

trag eines Studenten in der Heimathochschule großzügig 

behandelt werden sollte, da dies auch dazu beitragen kann, 

die Bereitschaft zum Auslandstudium zu fördern.

Ich bin sicher, daß Sie gemeinsam mit der WRK der Auffas

sung sind, im Interesse einer vermehrten Aufgeschlossen

heit für internationale Beziehungen unserer künftigen Aka

demiker komme diesem ganzen Fragenkomplex eine große Be

deutung zu und wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie 

mithelfen würden, in Ihrem Lande rasch eine Lösung her

beizuführen und diese vor allem auch auf breiter Basis 

publik zu machen.

In diesem Sinne verbleibe ich

nachri cht1i ch:

An den
Bundesminister des Auswärtigen 

Herrn Hans-Dietrich Genscher 

Adenauer-Allee 99-1o3 

53oo B o n n  1

An den An den
Bundesminister für Minister f.Wissenschaft

mit freundlichen Grüßen 

Ihr sehr ergebener

( Professor Dr. H. Steinlin )

Bildung und Wissenschaft 

Herrn Dr.Jürgen Schmude 

Heinemannstr.

53oo B o n n  2

u.Forschung von Nordrh.- 

Herrn Johannes Rau 

Völklinger Str.49 

4ooo D ü s s e l d o r f
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R H E I N L A N D - P F A L Z
K U LTU S M IN IS TE R IU M

Mainz, den 22.02.1978

I N F 0  R M A T I 0  N

für Studienanfänger im Sommersemester 1378 

Regelstudienzeit und Meldefristen für dia Prüfungen

Aufgrund des Hochschulrahmengesetzes ist der Landesgesetzgeber verpflichtet, unter anderem 

Bestimmungen über die Regelstudienzeit und die Meldefristen zu den Prüfungen in das Landes- 

hochschulrecht zu übernehmen.

Das Hochschulrahmengesetz schreibt zwingend vor, daß die Bestimmungen über die Meldefristen 

erstmals für die Studenten gelten, die ihr Studium spätestens zwei Jahre nach dem Inkrafttreten  

des Hochschulrahmengesetzes, also nach dem 30.01.1978, begonnen haben. Die Anwendung der 

Bestimmungen über die Meldefristen zu den Prüfungen tr iff t  demnach erstmals auf die Studien- 

anfänger des Sommersemesters 1878 zu.

Meldefristen für die Prüfungen

Dieser Rechtslage soll entsprechend der vorgesehenen hochschu'gesetziichen Regelung in der Weise 

Rechnung getragen werden, daß der Kultusminister bis zum Erlaß der vorgesehenen neuen Studien- 

und Prüfungsordnungen in den jeweiligen Studiengängen die Meldefristen für die Prüfungen im 

Benehmen mit der Hochschule durch Rechtsverordnung festlegt.

Wichtig für Sie werden die in der Rechtsverordnung noch zu bestimmenden erstmaligen Fristen für 

die Meldung zu den Prüfungen sein. Diese werden aufgrund unseres künftigen Landeshochschul

gesetzes jedoch so bemessen sein, daß sie grundsätzlich die Bestimmungen über die Studiendauer 

und die vor der Zulassung zu einer Prüfung bisher zurückzulegenden Studienzeiten in den 

geltenden Studienplänen und Prüfungsordnungen berücksichtigen.

Unsere Empfehlung: Richten Sie Ihre Studien daher bereits mit deren Beginn so ein, daß sie dem

Studienverlauf nach den geltenden Studienplaneri und Prüfungsordnungen für Ihren Studiengang 

grundsätzlich entsprechen.

Informieren Sie sich daher baldmöglichst über die einschlägigen Vorschriften der Studienpläne und 

der Prüfungsordnungen für ihren Studiengang. Sie werden dann hinreichend Gelegenheit finden, 

Ihre Studienplanung nach ordnungsmäßigen Gesichtspunkten einzurichten.

Was geschieht, wenn die Fristen nicht eingehalten werden?

Höben Sie die Frist zur Meldung überschritten, müssen Sie zunächst seitens der Universität zur 

Meldung aufgefordert werden. Sie können ohne Begründung die Einräumung einer Nachfrist bis 

zu sechs Monaten verlangen; bei Angabe von Gründen können Sie eine Nachfrist von bis zu zwölf 

Monaten erhalten; bei nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen kann die Nachfrist über zwölf 
Monate hinaus verlängert werden.

-2 -



-2 -

Kommcn Sie der Meldeaufforderung nicht nach oder (essen Sie die beantragten Nachfristen ver

streichen, wird Ihnen dieser Sachverhalt mit der Androhung der Exmatrikulation nach Ablauf einer 

weiteren Frist, während der Sie sich zur Prüfung melden können, mitgeteilt. Nach Ablauf dieser Aus- 

schlußfrist erfolgt dann allerdings die Exmatrikulation.

Die Exmatrikulation wegen Überschreitung der Prüfungsfristen läßt einen bereits erworbenen 

Prüfungsanspruch jedoch unberührt. Auch nach der Exmatrikulation besteht daher die Möglichkeit, 

wenn alle Prüfungsvoraussatzungen erfüllt sind, sich zu einem genehmen Termin zur Prüfung zu 

melden. Soweit es die Studienmöglichkeiten der immatrikulierten Studenten nicht beeinträchtigt, 

kann gestattet werden, auch nach der Exmatrikulation die Hochschuleinrichtungen in dem für die 

Ablegung einer Prüfung erforderlichen Umfange zu benutzen. Außerdem können bei Vorliegen 

sozialer Härten die mit der Einschreibung verbundenen sozialen Vergünstigungen für die Dauer 

eines Jahres belassen werden.

Bei Berücksichtigung aller in dieser Informationsschrift aufgeführten Hinweise werden Sie und die 

Ihnen nachfolgenden Kommilitonen in der Lage sein, ein ordnungsgemäßes Studium in einer durch

aus angemessenen Zeit zu planen und durchzuführen. Hierzu sollten Ihnen diese Anregungen und 
Hinweise behilflich sein.

\
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